
5.1.2 Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung 
(Landbeschaffungsgesetz – LBG) 

Vom 23.02.1957 (BGBl I 1957, 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.08.2009 
(BGBl I 2009, 2723) 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften und Grundsätze über den freihändigen Erwerb 

§ 6 

(1) Werden infolge von Landbeschaffungen Änderungen oder Neuordnungen von Gemeinde-, Schul- 
oder Kirchenverhältnissen oder von Anlagen im öffentlichen Interesse erforderlich, so trägt der 
Erwerber insoweit die Kosten, als die den öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen entstehenden Lasten und Nachteile nicht durch Vorteile ausgeglichen werden. § 4 Abs. 3 
gilt sinngemäß. 

(…) 

Zweiter Teil Enteignung 

Zweiter Abschnitt Gegenstand der Enteignung 

§ 16 

Zur Entschädigung in Land (§ 1 Abs. 1 Nr. 3) oder zur Unterbringung von Personen, Betrieben und 
öffentlichen Einrichtungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) dürfen nicht enteignet werden  

1. a) Grundstücke, die unmittelbar öffentlichen Zwecken oder der Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, 
der Forschung, der Kranken- und Gesundheitspflege, der Erziehung und der Körperertüchtigung 
dienen oder zu dienen bestimmt oder unter Denkmalschutz gestellt oder als Naturschutzgebiete, 
Nationalparke, Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile ausgewiesen sind; 

(…) 

c) Grundstücke, deren Ertrag ausschließlich der Erfüllung der Aufgaben der Kirchen und anderen 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dient oder zu dienen 
bestimmt ist; 

(…) 

Vierter Teil Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 67 

Die den Kirchen oder anderen Religionsgesellschaften und religiösen Vereinen auf Grund des Artikels 
140 des Grundgesetzes und auf Grund von Verträgen zustehenden Rechte bleiben unberührt. 

 


